PPiA und KJPiA bei niedergelassenen PP / KJP
Eine Anfrage bezieht sich auf das Ausbildungsverhältnis. Sie lautet sinngemäß: 

In § 19 (1) heißt es, dass Psychotherapeuten den nicht der Kammer angehörenden Personen, die sie in ihrer Praxis beschäftigen, der jeweiligen Tätigkeit entsprechende Verträge anzubieten haben. Bedeutet dies, dass Psychotherapeuten Ausbildungsteilnehmern, die ihre praktische Ausbildung laut APrV ableisten, schriftliche Verträge und eine Vergütung anbieten müssen? 

In § 28 (1) wird gefordert, dass in der Ausbildung tätige Psychotherapeuten keine Abhängigkeiten zur Befriedigung eigener Bedürfnisse und Interessen ausnutzen oder Vorteile daraus ziehen dürfen. Ist damit gemeint, dass in der praktischen Tätigkeit und der praktischen Ausbildung stehende Ausbildungsteilnehmer eine Vergütung erhalten müssen? Dies entspräche nicht der Gepflogenheit eines Instituts, nach der sämtliche Leistungen der PP in Ausbildung unentgeltlich zu erfolgen haben, da ja die APrV keine Pflicht zur Bezahlung regelt. 

Mitglieder des Ausschusses „Berufsordnung und Berufsethik“ der PKN kommentieren: Die hauptsächlich angesprochenen Paragrafen der Berufsordnung lauten:

§ 19 (1) Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten haben den nicht der Kammer angehörenden Personen, die sie in ihrer Praxis beschäftigen, angemessene Arbeitsbedingungen und der jeweiligen Tätigkeit entsprechende Verträge anzubieten.

§ 28 (1) In der Ausbildung tätige Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten haben die Integrität von Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu achten und dürfen Abhängigkeiten nicht zur Befriedigung eigener Bedürfnisse und Interessen ausnutzen oder Vorteile daraus ziehen.

§ 28 (4) Die Ausbildungsbedingungen müssen für alle Betroffenen transparent und vertraglich festgelegt sein.
Die Formulierung <der jeweiligen Tätigkeit entsprechen> in § 19 (1) bezieht sich zunächst einmal darauf, dass vertraglich geregelt wird, welche Arbeitsleistungen der in der Praxis Beschäftigte zu welchen Bedingungen leistet. So sind einer Raumpflegerin, einer Sprechstundenhilfe, einer Sekretärin, einer Hilfskraft oder einer Geschäftsführerin entsprechende Verträge anzubieten, und das gilt natürlich auch für einen Ausbildungsvertrag mit einem Ausbildungsteilnehmer. 

Zur Frage, ob die Formulierung so zu verstehen ist, dass Verträge schriftlich erfolgen müssen: Das ist nicht der Fall. Die schriftliche Form bietet jedoch optimale Transparenz und Sicherheit über die vertraglich festgelegten Inhalte, wie sie in § 28 (4) der BO gefordert sind. Bei einem mündlich geschlossenen Vertrag gerät das Kammermitglied ggf. in Beweisnot, wenn ihm ein Vorwurf dieser Art zur Last gelegt wird. 

Zur Frage der Vergütung: § 28 untersagt die Vorteilsnahme und Ausnutzung von Abhängigkeiten. Die Nicht-Regelung einer Vergütung in der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung bedeutet weder, dass eine noch dass keine Vergütung zu erfolgen hat. Nicht-Regelung eröffnet die Möglichkeit zur angemessenen Selbst-Regulierung. Dies erfordert die Anwendung von Kriterien oder Prinzipien. Die Nicht-Ausnutzung von Abhängigkeiten zur Befriedigung eigener Bedürfnisse und Interessen sowie die Untersagung einer Vorteilsnahme stellen solche Prinzipien dar, die dem Kammermitglied den Raum eröffnen und ihn auch begrenzen. Jede getroffene Maßnahme kann im Falle einer Beschwerde an diesen Kriterien gemessen und gewertet werden. 

Zur Frage von Gepflogenheiten: Ein auch von vielen Berufskollegen praktiziertes Vorgehen stellt keine Aussage darüber dar, dass  dieses Vorgehen den anzuwendenden Kriterien entspricht und entbindet das einzelne Kammermitglied nicht von der persönlichen Verantwortlichkeit für die eigene Praxis. Ob ein „Gewohnheitsrecht” von Instituten den Kriterien entspricht, ist der bloßen Tatsache der Anwendung nicht zu entnehmen. Im Falle einer Beschwerde würde sicher der Frage nachgegangen werden, ob ein ausgewogenes Verhältnis der füreinander erbrachten Leistungen einschließlich des finanziellen Ausgleichs zwischen Ausbilder und Ausbildungsteilnehmer hergestellt wurde. Zu prüfen wäre auch, ob das Prinzip der Verpflichtung zur Kollegialität (§§ 17 und 18) angewendet wurde, das die Förderung des Berufsnachwuchses mit einschließt. 
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